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Einleitung

A. Einleitung und Gang der Untersuchung

Bei Verletzung der geistigen Eigentumsrechte kann der Verletzte sowohl im
deutschen als auch im türkischen Recht den ihm konkret entstandenen Schaden
einschließlich des entgangenen Gewinns nach den allgemeinen Schadensersatzre-
gelungen geltend machen. Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit dieser Rechte
kann er seinen Schaden auch anhand der Lizenzanalogie verlangen oder den Ver-
letzergewinn beanspruchen. Wählt er den Weg der Lizenzanalogie, so hat er zum
einen den Vorteil, dass die ihm sonst erheblichen Nachweisschwierigkeiten hin-
sichtlich seines Schadens entfallen und sich zum anderen die angemessene Li-
zenzgebühr meist deutlich einfacher ermitteln lässt.1 Fraglich ist allerdings, ob die
angemessene Lizenzgebühr potenzielle Verletzer abschrecken sowie den dem Ver-
letzten entstandenen Schaden bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen aus-
gleichen kann. Daher wird in der Literatur immer wieder vorgeschlagen, dem Ver-
letzten als Schadensersatz das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr zu ge-
währen2 oder seinen pauschal festgesetzten Schadensersatz nach den konkreten
Umständen des Einzelfalles grundsätzlich höher als die angemessene Lizenzgebühr
zu berechnen.3Gegen die doppelte Lizenzgebühr und insbesondere den ihr zugrunde
liegenden Abschreckungszweck4 wurde eingewandt, sie stelle die Industrie als eine
der „Guten“ dar, welche die „Bösen“, nämlich die Verletzer, „vernichten, restlos
ausmerzen, durch Sanktionen quälen, abschrecken“ solle.5 In diesem Zusammen-
hang fokussiert sich die vorliegendeArbeit auf eine rechtsvergleichendeBetrachtung
der Lizenzanalogie im deutschen und türkischen Immaterialgüterrecht. Im Gegen-
satz zum deutschen Recht ist im türkischen Urheberrecht die Zuerkennung des
Dreifachen der angemessenen Lizenzgebühr als Privatstrafe anerkannt.Mit Blick auf
das türkische Recht soll deswegen untersucht werden, ob man bei der pauschalen
Festlegung des Schadens einen angemessenen Standard hinsichtlich der Lizenz-
analogie finden kann.

1 Maute, Dreifache Schadens(ersatz)berechnung, Rn. 619.
2 Assmann, BB 1985, S. 20 ff.; vgl. Loewenheim/Melichar/Staats, Handbuch des Urhe-

berrechts, § 54 Rn. 54 ff.; ablehnend Spengler, GRUR 1953, S. 79; Wilde, UFITA 1955,
S. 105 ff.; Loewenheim, JZ 1972, S. 12 ff.

3 Tetzner, GRUR 2009, S. 6 ff.
4 Die Kritik betraf primär den von der EU-Kommission präsentierten Vorschlag für die

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren
zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum vom 30.01.2003, KOM (2003) 46 endg.

5 Hoeren, MMR 2003, S. 299.



Kapitel 1 behandelt die internationalen Verträge und widmet sich primär dem
TRIPS-Übereinkommen. Im darauf folgenden Kapitel werden europarechtliche
Vorgaben bezüglich der Lizenzanalogie näher beleuchtet. Sodann werden die
Prinzipien des deutschen Schadensrechts in Kapitel 3 behandelt und wegen der
großen Ähnlichkeiten zum türkischen Schadensrecht auf eine gesonderte Darstel-
lung verzichtet. Lediglich im Falle bestehender Abweichungen des türkischen
Schadensrechts zum deutschen Schadensrecht wird gesondert darauf hingewiesen.

Nach einem Überblick über den Ersatz des konkreten Schadens und die Ge-
winnherausgabe im deutschen Immaterialgüterrecht in Kapitel 4, wird die Lizenz-
analogie im deutschen Immaterialgüterrecht in Kapitel 5 näher behandelt. In Ka-
pitel 6 soll sodann die aktuelle Rechtslage zur doppelten Lizenzgebühr im deutschen
Immaterialgüterrecht dargestellt und sich mit der Rechtsprechung und ihrer histo-
rischen Entwicklung auseinandergesetzt werden.

Daraufhin wird in Kapitel 7 auf die dreifache Lizenzgebühr im türkischen Ur-
heberrecht eingegangen. Hierbei ist zu klären, welche Rolle das Verschulden und
richterliches Ermessen bei der Festsetzung des Dreifachen der angemessenen Li-
zenzgebühr haben. Im darauf folgenden Kapitel wird die Lizenzanalogie im türki-
schen gewerblichen Rechtsschutz erläutert. Zu beiden Rechtsgebieten wird auch ein
kurzer Überblick hinsichtlich des konkreten Schadensersatzes und der Gewinnher-
ausgabe gegeben. Nach einer rechtsvergleichenden Betrachtung in Kapitel 9, soll in
Kapitel 10 ein eigener Versuch unternommen werden, dem Geschädigten bei Im-
materialgüterrechtsverletzungen je nach dem konkreten Einzelfall das Einfache bis
zumDoppelten der angemessenen Lizenzgebühr als Schadenersatz zu gewähren. An
dieser Stelle soll der Frage nachgegangen werden, ob bereits die besondere
Schutzbedürftigkeit des Verletzten eine erhöhte Lizenzgebühr rechtfertigt, oder, ob
für ihre Rechtfertigung noch andere Gründe hinzukommen müssen.

B. Forschungsstand

Die dreifache Schadensberechnung ist bislang Gegenstand zahlreicher Aufsätze,
Monografien und Kommentare gewesen, welche aber zumeist lediglich einen
Überblick über die einzelnen Berechnungsmethoden gegeben haben.6 Die bislang
veröffentlichten Dissertationen widmen sich inhaltlich primär der historischen

6 Loewenheim, ZHR 135, S. 97–143; Heil/Roos, GRUR 1994, S. 26–31; Tilmann, ZEuP
2007, S. 288–293; Melullis, GRUR Int. 2008, S. 679–684; Peifer, WRP 2008, S. 48–51;
Stieper, WRP 2010, S. 624–630; Metzger, Durchsetzungs-RL, in: Schadensersatz, S. 209–
231;Mes, PatG, § 139 Rn. 127–194; Schricker/Loewenheim/Wimmers, UrhG, § 97 Rn. 259–
296; Ann, PatR, § 35 Rn. 45–80; Dreier/Schulze/Specht-Riemenschneider, UrhG, § 97
Rn. 79–92; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Jaworski, MarkenG, Vorb zu §§ 14–19d Rn. 289–
334; Fezer MarkenR/Fezer/Tochtermann, § 14 Rn. 1026–1046; BeckOK PatR/Pitz, PatG,
§ 139 Rn. 109–154; BeckOK UrhR/Reber, UrhG, § 97 Rn. 99–128.
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Entwicklung der Berechnungsmethoden bis 1945,7 ihrem Verhältnis zueinander
sowie ihrer dogmatischen Einordnung.8Ausschließlich Raue behandelt die dreifache
Schadensberechnung in seiner Habilitation detailliert unter Bezugnahme auf die
aktuelle Schadensersatzpraxis.9

Von den drei Berechnungsarten ist der Ersatz des konkreten Schadens10 in
Kommentaren und Aufsätzen meist nur überblicksartig behandelt worden, da er in
der Praxis relativ selten geltend gemacht wird. Dagegen war der Verletzergewinn
vielfach alleiniges Thema von Aufsätzen, Dissertationen und Habilitationsschriften
und wurde dort detailliert behandelt.11

Die Lizenzanalogie hingegen ist in zahlreichen Aufsätzen nur überblicksartig
dargestellt worden.12 Einige Dissertationen setzten sich mit einzelnen Aspekten wie
u. a. ihrer dogmatischen Einordnung13 sowie ihrer historischen Entwicklung14 de-
tailliert auseinander. Dabei fehlte jedoch eine konkrete Auseinandersetzung mit der
Berechnung der angemessenen Lizenzgebühr und der Frage nach der möglichen
Gewährung eines Zuschlags.15 Eine eingehende Auseinandersetzung erfolgt dazu

7 Ernicke, Die dreifache Schadensberechnung, 2020.
8 Maute, Dreifache Schadens(ersatz)berechnung, 2016.
9 Raue, Die dreifache Schadensberechnung, 2017.
10 Spitz, sic! 2007, S. 795–811; Melullis, GRUR Int. 2008, S. 679–684; Mes, PatG, § 139

Rn. 129–132; Schricker/Loewenheim/Wimmers, UrhG, § 97 Rn. 265–266; Wandtke/Bullin-
ger/v. Wolff/Bullinger, UrhG, § 97 Rn. 70–73; Ann, PatR, § 35 Rn. 56–61; Dreier/Schulze/
Specht-Riemenschneider, UrhG, § 97 Rn. 81; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Jaworski, MarkenG,
Vorb zu §§ 14–19d Rn. 295–296; Fezer MarkenR/Fezer/Tochtermann, § 14 Rn. 1026–
1026a.

11 Janssen, Präventive Gewinnabschöpfung, 2017; Kleinheyer, Die Bestimmung des Ver-
letzungsgewinns, 2017; Brandner, GRUR 1980, S. 369–364; v. der Osten, GRUR 1998,
S. 284–288; Haft/Reimann, MdP 2003, S. 437–445; Haedicke, GRUR 2005, S. 529–616;
Meier-Beck, GRUR 2005, S. 617–623; Grabinski, GRUR 2009, S. 260–265; v. Ungern-
Sternberg, in: FS für Loewenheim, S. 351–365.

12 Lindenmaier, GRUR 1955, S. 359–360; Loewenheim, JZ 1972, S. 12–15; Gotthardt,
UFITA 1974, S. 77–91; Pietzcker, GRUR 1975, S. 55–57; Vollrath, GRUR 1983, S. 52–56;
Assmann, BB 1985, S. 15–25; Sack, Lizenzanalogie, in: FS für Hubmann, S. 373–396;
Loewenheim, in: FS für Erdmann, S. 131–143; Rogge, in: FS für Nirk, S. 929–947;Melullis,
in: FS für Traub, S. 287–303; Wandtke, GRUR 2000, S. 942–950; Bodewig/Wandtke, GRUR
2008, S. 220–229; Schimmel, ZUM 2008, S. 384–390; Kochendörfer, ZUM 2009, S. 389–
394; Tetzner, GRUR 2009, S. 6–13; Maute, Lizenzanalogie im Immaterialgüterrecht, S. 45–
66; Raue, ZUM 2017, S. 353–355;

13 Maute, Dreifache Schadens(ersatz)berechnung, 2016.
14 Ernicke, Die dreifache Schadensberechnung, 2020.
15 Ettig behandelt zwar die Lizenzanalogie und die Erhöhung der Lizenzgebühr in ihrer

Dissertation. Allerdings ist ihre Arbeit auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen begrenzt, siehe
Ettig, Bereicherungsausgleich und Lizenzanalogie bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen,
2015.
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